
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1928/1/31 3Ob1175/27
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.01.1928

Norm

EO §371a

Rechtssatz

Der gegen den Anfechtungsgegner gerichtete Anfechtungsanspruch auf Duldung der Exekution auf eine Liegenschaft

zur Hereinbringung einer Geldforderung ist nicht eine Geldforderung und dessen Sicherstellung nach § 371 a EO

unzulässig.

Entscheidungstexte

3 Ob 1175/27
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